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VERFÜGUNG

vom 11. Oktober 2005

Bonstetten. Privater Gestaltungsplan Heumoos

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 14. Juni 2005 stimmte der Gemeinderat Bonstetten dem privaten Gestaltungsplan

Heumoos zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbescheinigung der Kanz-

lei der Baurekurskommissionen vom 2. August 2005 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit

Schreiben vom 8. August 2005 ersucht die Gemeinde Bonstetten um Genehmigung der

Vorlage.

Für das in der Wohnzone WG3/55 gelegene noch unüberbaute Grundstück Kat.—Nr. 2038

an der Stationsstrasse ist im Zonenplan eine Gestaltungsplanpflicht festgelegt (RRB

Nr. 3567/1995). Gemäss der kommunalen Bau- und Zonenordnung (Ziffer 7.2) hat der

private Gestaltungsplan Heumoos die Einhaltung der Planungswerte der Empfindlich-

keitsstufe III gemäss Lärrnschutzverordnung (LSV) als ein wesentliches öffentliches

Interesse sicherzustellen.

Mit dem privaten Gestaltungsplan Heumoos wird die Einhaltung der Planungswerte für

Strassenlänn gemäss Lärmschutzverordnung (LSV) im Einflussbereich der Stationsstrasse

gewährleistet. Der Inhalt des Gestaltungsplanes beschränkt sich auf die dafiir notwendigen

Festlegungen.

Da der private Gestaltungsplan Heumoos nicht von der kommunalen Bau- und Zonen-

ordnung abweicht, ist die Zustimmung des Gemeinderates ausreichend (§ 86 PBG).

Der private Gestaltungsplan Heumoos umfasst den Plan 1:1000 und die dazugehörigen

Vorschriften. Der Bericht nach Art. 47 RPV mit Lärrngutachten liegt vor.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG).
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Die Baudirektion  V  e r f ü g t :

I.

II.

III.

IV.

V.

Zürich, den l1. Oktober 2005

Der private Gestaltungsplan Heumoos, dem der Gemeinderat Bonstetten am 14. Juni

2005 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Der Grundeigentümerschaft wird fiir die durch die Bearbeitung dieser Verfiigung

entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt.

(Zustelladresse: R. Fuchs AG, Zentralstrasse 26, 8604 Volketswil)

(Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Zustelladresse. Ohne Ihren Gegenbericht

innert zwanzig Tagen gehen wir davon aus, dass die Zustelladresse korrekt und

zudem identisch mit der Rechnungsadresse ist).

Staats gebühr Fr. 464.00

Ausfertigungsgebühr Fr. 48.00

(Konto 8300.43100000

Total Fr. 512.00 Auftrag 83  l 20.40.2 l O)

Gegen Dispositiv Ziffer  H  dieser Verfiigung kann innert 30 Tagen, von der Mittei-

lung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

Die Gemeinde Bonstetten wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89

PBG öffentlich bekannt zu machen.

Mitteilung an den Gemeinderat Bonstetten (fiir sich und zuhanden der beteiligten

Grundeigentümerschaft unter Beilage von sieben Dossiers), an die Kanzlei der

Baurekurskommissionen (unter Beilage von einem Dossier) und an das Amt für

Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers) sowie an das

Generalsekretariat der Baudirektion, Abteilung Finanzen und Controlling.

ARV  Amt für
Raumordnung und Vermessung

051492/Oca/Zst
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b‘ /‘ Gemeinde Bonstetten
i

Privater Gestaltungsplan Heumoos

1:1'ooo

Von der Grundeigentümerschaft Adelheid MeIIa—GiIIi, Heinz Gilli und Werner Gilli

aufgestellt

Für die Grundeigentümerschaft:  
bis 03.05.2005vom 04.03.2005Öffentliche Auflage

Vom Gemeinderat zugestimmt am ...... ..14.06.2005

am ...l..1....fJ.k.t...2.l1U5... mit Boy Nr. {545/45Von der Baudirektion genehmigt

Für die Baudirektion:

27. Juni 2005 Hesse+Schwarze+Partner
Büro lür Raumplanung AG



Amt für Ratätttärrsisiä": z ‘f äiarfiäessung

Kanton Zürich
mm .
VW] Gemeinde Bonstetten

Privater Gestaltungsplan Heumoos

Vorschriften

Von der Grundeigentümerschaft Adelheid Mella-Gilli, Heinz Gilli und Werner Gilli

  aufgestellt am: 01.0  .  05

Für die Grundeigentümerschaft sign.: ........

Öffentliche Auflage vom 4.3.2005 bis 3.5.2005

Vom Gemeinderat zugestimmt am: 14.06.2005

Von der Baudirektion genehmigt am mit BDV Nr.

Für die Baudirektion:

27. Juni  2005 Hesse+Schwarze+Partner
Büm lair Raumplanung AG



Bestimmungen

1- ZWeCk Der Private Gestaltungsplan Heumoos bezweckt sicherzustellen,

dass in seinem Geltungsbereich die Planungswerte der Empfind-

Iichkeitsstufe III eingehalten werden. Der Inhalt des Gestaltungs—

planes beschränkt sich auf die dafür notwendigen Festlegungen.

2- Geltungsbereich Der Geltungsbereich des privaten Gestaltungsplanes Heumoos ist

im zugehörigen Plan 1:1‘000 bezeichnet. Dieser ist integrierender

Bestandteil der Bestimmungen.

3- Verhältnis Zur Wo der Gestaltungsplan keine besonderen Anordnungen trifft, sind

t:';‘m”"a'e“ Ba“' die Vorschriften für die dreigeschossige Wohn- / Gewerbezone
zonenordnung WG3/55 der jeweils gültigen Bau- und Zonenordnung massgebend.

4. Zuordnung der Den Baubereichen A und B ist die Empfindlichkeitsstufe III
§t’l'J‘1f(’afi”d'i°hke"S' zugeordnet, dabei sind die Planungswerte einzuhalten.

5- Baubereiene und In den Baubereich A und B sind Wohnungen sowie nicht und

Nutzweise mässig störendes Gewerbe zulässig.

6- Spelielle Im Baubereich A sind Wohnnutzungen nur möglich, wenn der
'r-naa"s‘";1°ahh”r:1Zén Lärmpegel an den Lüftungsfenstern Iärmempfindlicher Räume

gegenüber den Emissionen der Stationsstrasse um 16 dB reduziert
werden kann.

Im Baubereich B sind keine speziellen Massnahmen zur Einhaltung

der massgeblichen Belastungsgrenzewerte für Aussenlärm not-

wendig.

7. Etappierung Das Gestaltungsplangebiet kann etappenweise überbaut werden.

3- lnkreillrelen Der private Gestaltungsplan tritt am Tage nach der Publikation der
Genehmigung der Baudirektion in Kraft.

27. Juni 2005 Hesse+$chwarze+Partner
Büro für Raumplanung AG



Amt für lfertnessung

Kanton Zürich

Gemeinde Bonstetten

Privater Gestaltungsplan Heumoos

Bericht nach Art. 47 RPV

Erläuterungen und Berechnungen

Von der Grundeigentümerschaft Adelheid Mella-Gilli, Heinz Gilli und Werner Gilli

  aufgestellt am: 01.0  .  5

Für die Grundeigentümerschaft sign.: .

.....

Öffentliche Auflage vom 4.3.2005 bis 3.5.2005

Vom Gemeinderat verabschiedet am: 14.06.2005

27. Juni  2005 Hesse+8chwarze+Partner
Büro für Raumplanung AG



1. Aufgabe, Bauzone und Empfindlichkeitsstufe

Das Gebiet Heumoos Iiegt gemäss Zonenplan Bonstetten in der Wohn- und Gewerbe-
zone WG3/55 und ist mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt. Der Gestaltungsplan soll
die Einhaltung der Planungswerte der Empfindlichkeitsstufe III sicherstellen.

Gemäss § 83 PBG (Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich) wird mit dem Ge-
staltungsplan für ein bestimmt umgrenztes Gebiet die Zahl, Lage, äussere Abmesssun-

gen sowie die Nutzweise bindend festgelegt. Sofern die Umstände keine Umfassende
Regelung erfordern, kann sich der Gestaltungsplan auf einzelne Anordnungen be-

schränken. Letzteres ist beim Gestaltungsplan Heumoos der Fall. Der Inhalt des Ge-
staltungsplanes beschränkt sich auf die gem. Art. 7.2 BZO1 Bonstetten notwendigen
Festlegungen und auf die Erschliessung des Areals.

2. Lärmberechnungen

Die erforderlichen Lärmberechnungen wurden von einem spezialisierten Büro für Aku-
stik und Bauphysik durchgeführt. Dieses erstellte ein Gutachten zur Lärmsituation im
Gestaltungsplangebiet. Es galt dabei festzustellen, ab welcher Entfernung der Lärm-Pla-

nungswert bezüglich Strassen— und Eisenbahnlärm eingehalten ist.

Das Gutachten zeigt folgende Ergebnisse:

1. Da der Baubereich B mit einer Entfernung von 31 m zur Strassenachse beginnt, be-
stehen keine Lärmprobleme. Die Planungswerte für Wohnnutzen werden überall oh-
ne besondere Massnahmen eingehalten.

2. Ebenso werden im Baubereich A die Planungswerte für Büro- und Gewerbenutzung
ab einem Abstand von 10 m zur Strassenachse ohne weitere Massnahmen einge-
haken.

3. Im Baubereich A sind Wohnnutzungen nur möglich, wenn der Lärmpegel an den
Lüftungsfenstern lärmempfindlicher Räume gegenüber den Emissionen der Stati-
onsstrasse um 16 dB reduziert werden kann.
Die Formulierung in Ziff. 6 der Vorschriften zum Gestaltungsplan entspricht der
Empfehlung, welche das Tiefbauamt, Fachstelle Lärmschutz, im Rahmen der Vor-
prüfung abgab. Für den Planungshorizont 10 Jahre muss der Planungswert für die
Stationssrasse um 1 dB erhöht werden (Emissionspegel Tag 2005 74.9 dB).
Die kritischen Empfängerpunkte wie Lüftungsfenster lärmempfindlicher Räume

sollten nach Möglichkeit von der Strasse abgewandt liegen.

Die genauen Grundlagen und Lärmberechnungen sind aus dem Lärmgutachten im An-

hang ersichtlich.

‘Fur die im Zonenplan speziell bezeichneten Gebiete WG3/55 längs der Stationsstrasse ist ein Gestal-
tungsplan zu erlassen, der die Einhaltung der Planungswerte der Empfindlichkeitsstufe Ill sicherstellt.

HSP/DO/27.6.2005 2



3. lnhalt und Festlegungen des Gestaltungsplanes
Der Perimeter des Privaten Gestaltungsplans Heumoos ist aus dem Plan im Massstab
121000 ersichtlich. Er umfasst die gesamte Parzelle Kat.-Nr. 2038, welche unmittelbar an

die Stationsstrasse grenzt.

Mit dem Gestaltungsplan soll die Einhaltung der Planungswerte gemäss Lärmschutz-
Verordnung (LSV) sichergestellt werden. Er enthält keine von den Bauvorschriften der

Regelbauweise abweichenden Bestimmungen. Es gelten somit die Vorschriften für die
Wohn- und Gewerbezone WG3/55 der jeweils gültigen Bau- und Zonenordnung Bon-

stetten.

Das Gebiet des Gestaltungsplans ist unterteilt in die Baubereiche A und B. Für beide
Baubereiche gilt die LärmempfindIichkeitsstufe lll. In beiden Baubereichen sind nicht-

und mässig störendes Gewerbe sowie Wohnnutzungen zugelassen, wobei diese im
Baubereich A nur möglich sind, wenn der Lärmpegel an den Lüftungsfenstern Iärmemp-

findlicher Räume gegenüber den Emissionen der Stationsstrasse um 16 dB reduziert
werden kann. Darüber hinaus sind keine speziellen Massnahmen zur Einhaltung der
Belastungsgrenzwerte für Aussenlärm notwendig.

Die Erschliessung des Gestaltungsplangebietes erfolgt über die Stationsstrasse. Das

Areal des Gestaltungsplanes kann in Etappen überbaut werden.

lm Weiteren gelten die Vorschriften der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Bon-
stetten.

4. Auswirkungen auf die Umwelt

Durch die Festlegungen im Gestaltungsplan wird der Lärmsituation im Gebiet Heumoos
Rechnung getragen und sichergestellt, dass der Lärmschutz für die im Gebiet Heumoos
wohnenden und arbeitenden Menschen gewährleistet ist.

Der Gestaltungsplan Heumoos hat gegenüber der gültigen Bau- und Zonenordnung
Bonstetten keine neuen Auswirkungen auf die Umwelt. Dies betrifft insbesondere die
Aspekte Bevölkerungs- und Bauzonenentwicklung, Entwicklung Beschäftigte und Ar-

beitsplätze, Einwohner- und Arbeitsplatzkapazität, Erschliessung, Abwasser und Was-
serversorgung, Energiesituation, Emissionen von Luftschadstoffen, Altlasten, wasser-

baupolizeiliche Gefahrenbereiche, Grundwasser usw..

5. Planungsablauf und Mitwirkung

Der private Gestaltungsplan Heumoos wird durch die Grundeigentümerschaft Adelheid
Mella-Gilli, Heinz Gilli und Werner Gilli aufgestellt. Da er den für Arealüberbauungen
geltenden Rahmen nicht überschreitet (§ 86 PBG), genügt die Zustimmung des Ge-
meinderates. Er bedarf der AllgemeinverbindIicherklärung durch den Gemeinderat und

HSP/DO/27.6.2005 3



muss öffentlich aufgelegt werden. Die öffentliche Auflage erfolgte vom 4.3.2005 bis
3.5.2005. Während dieser Frist sind keine Einwendungen eingegangen.

Gleichzeitig wurde der Gestaltungsplan dem Amt für Raumordnung und Vermessung

(ARV) zur Vorprüfung eingereicht. Gestützt auf den Vorprüfungsbericht des ARV vom 29.
April 2005 wurden folgende Anpassungen vorgenommen:
o  Verzicht auf Angaben Emissionswerte im Plan;

o Präzisierung der Bezeichnung „erfüllter Planungswert“ mit Hinweis „für Betriebsräu—

me“ bzw. „für Wohnnutzung“;
o Umformulierung Ziffer 6 der Vorschriften „wenn der Lärmpegel an den Lüftungsfen-

stern Iärmempfindlicher Räume gegenüber den Emissionen der Stationsstrasse um
16 dB reduziert werden kann“;

o Angabe der kommunalen Gewässerabstandslinie im Plan als lnformationsinhalt.

Der Gestaltungsplan kann nach seiner Festsetzung bei der Baurekurskommission mit
Rekurs innert 30 Tagen angefochten werden.

Anschliessend wird der Gestaltungsplan von der Baudirektion des Kantons Zürich ge-
nehmigt und öffentlich publiziert. Er tritt am Tage nach Bekanntmachung der Genehmi-
gung in Kraft.

HSP/DO/27.6.2005 4



Anhang Lärmgutachten

Inhalt

A.  Anforderungen hinsichtlich Aussenlärm, Leo Ruckstuhl, 3.2.2004

1. Grundlagen

2. Lärmquellen

2.1 Stationsstrasse

2.2 SBB

3. Lärm-Grenzlinien

3.1 Strassenlärm

3.2 SBB-Lärm

4.  Zusammenfassung

Beilagen:

1. Planausschnitt Strassenlärm-lnformationssystem

2.  Grundlagen zur Lärmermittlung im Baubewilligungsverfahren

5.

6.

Aussenlärm-Gutachten, Leo Ruckstuhl, 17.8.2004

Empfindlichkeitsstufe

Lärmquelle

2.1 Stationsstrasse

2.2 SBB

Kritische Empfängerpunkte

Belastungswerte

4.1  Strassenlärm

4.2 SBB-Lärm

Beurteilung

5.1  Strassenlärm

5.2  SBB-Lärm

5.3 Gesamtbelastung

Massnahmen

Beilagen Nrn 1-6:

3.

4.

Planausschnitt Strassenlärm-Informationssystem

Gmndlagen zur Lärmermittlung im Baubewilligungsverfahren

HSP/DO/27.6.2005



Lco Ruckstuhl, Akustik  +  Bauphysik. Burstxviesenstixlö, 8606 Greifensee

Tel/Fax 0194149 01

Privater Gestaltungsplan Heumoos, 8906 Bonstetten

Anforderungen hinsichtlich Aussenlärm

1 .

2.2

b)

.1

b.)b:

IQ

Grundlagen

—  Lärmschutzverordnung(LSV)

- Situation

- Für das Baugrundstück gilt die Empfindlichkeitssttife Ill

Verbindlich sind die Planungswerte

(max. 60 dB Tag/ 50 dB Nacht für Wohnnutzung. max. 65 dB Tag für Büro- und

Gewerbenutzung)

— Das Grundstück wird in  2  Baubereiche aufgeteilt:

- Baubereich A  =  Grundstückteil entlang der Strasse. in diesem Bereich gelten besondere

Bedingungen.
- Baubereich B  =  nachfolgender Grundstückteil. In diesem Bereich sind die Anforde-

rungen ohne Bedingungen eingehalten.

Lärmguellen

Stationsstrasse

siehe Beilage 1

Für das Bauprojekt wird der südlich angrenzende Strassenabschnitt mit den höheren Emis-

sionswerten als Grundlage Verwendet: 74.9 dB Tag /  60.1 dB Nacht.

$3
siehe Beilage 2

Emissionswerte: 66 dB Tag /56.1 dB Nacht

Lärm-Grenzlinien

Strassenlärm

- Ab einem Abstand von 10 m zur Strassenachse (Reduktion 10 dB) sind die Planungs-

werte für Gewerbenutzung erfüllt: max. 65 dB Tag.

- Ab einem Abstand von 31  m  zur Strassenachse (Reduktion 14.9 dB) sind die Planungs-

werte für Wohnnutzung erfüllt: max. 60 dB Tag /  50 dB Nacht.

SBB-Lärm

- Bei einem Abstand von ebenfalls 10 m zur Strassenachse (Abstand zur SBB-Achse 22 m =
Reduktion 13.4 dB) beträgt der SBB-Belastungswert 52.6 dB Tag.

Da der Strassenlärm hier mit 65 dB dominiert, bleibt der SBB-Lärm bedeutungslos.



—  Bei einem Abstand von 31 m zur Strassenachse (43  m  zur SBB—Achse  =  Reduktion

16.3 dB beträgt der SBB-Belastungswert 49.7 dB Tag bzw. 39.8 dB Nacht.

Auch hier dominiert der Strassenlärm und bleibt somit allein massgebend für die Beur-

teilung.

4. Zusammenfassung

(kann im Wortlaut für den Gestaltungsplan übernommen werden)

-  Ab einem Abstand von 31 m zur Strassenachse beginnt der Baubereich B. Hier werden

die Planungswerte für Wohnnutzung überall ohne besondere Massnahmen eingehalten.

—  Im entlang der Strasse liegenden Baubereich A werden ab einem Abstand von l0 m zur

Strassenachse die Planungswerte für Büro- und Gewerbenutzung überall ohne besondere

Massnahmen eingehalten.

—  Im Baubereich A ist auch Wohnnutzung möglich, sofern mit einem projektbegleitenden

Lärmgutachten die Einhaltung der entsprechenden Planungswerte nachgewiesen wird.

Kritische Empfangerpunkte sind die Lüftungsfenster lärmempfindlicher Räume.

Greifensee, 3. Februar 2005 Leo Rucksmm Akustik +  Bauphysik

Bur iesenstr  6, 8606G.'eifonsee

Beilagen
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GIS-Browser (Print)

[Massgebender Belastungsgrenzwert

In diesem Verfahren gilt nach Art.31 LSV der

Immissionsgrenzwert Tag: 65, Nacht 55

//a;_u,_.. .ru4//
.  Für Grenzwertbeurteilungen müssen die unten

aufgeführten Emissionspegel Lret und Lren auf den Immissionsort umgerechnet werden.
Massgebend sind die aktuellen Verkehrsdaten. Veränderungen aufgrund offentlich aufgelegter Strassenprojekte werden jedoch
berücksichtigt

Die fur dieses Verfahren relevanten Abschnitte von Staatsstrassen und Autobahnen in der Umgebung des Bauvorhabens sind
nachfolgend aufgeführt.

Lärmrelevante Grundlagedaten:

Nr. Strasse

69 Stationsstr.

68 Stationsstr

Legende

Nr

Nt [Fzg/h]
Nn [Fzg/h]'
Nt2/Nn2 [°/o]:
vt/vn [km/h]:
Lret/Lren [dB(A)]

S
von/bis [km]:

I  [%j
Datum
Ok.‘

Nt Nt2 Vt Lret Nn Nn2 Vn Lren S von bis i Datum

311 5 55 73.7 36  2 55 58.8 S-2 1.14 1.545 0 12.2010

311 5 65 74.9 36  2 65 601 S-2 0.635 1.14 1 12.2010

Abschnittsnummer

Durchschnittliche Verkehrsmenge am Tag (6 bis 22 Uhr) in Fahrzeuge pro Stunde

Durchschnittliche Verkehrsmenge in der Nacht (22 bis 6 Uhr) in Fahrzeuge pro Stunde

Schwerverkehrsanteil am Tag bzw. in der Nacht in Prozent des Nt bzw. Nn
Geschwindigkeit am Tag bzw. in der Nacht in km/h
Emissionspegel auf der Strassenachse in dB(A)

Strassenbezeichnung des Tiefbauamtes
Hektometrierungskilometer des Tiefbauamtes
Strassensteigung in Prozent
Erhebungs-‚ AktuaIisierungs- oder Prognosedatum
Wenn "nein", so müssen die Daten von der Fachstelle Lärmschutz angefordert werden.

Für die Berechnung der Larmemissionen wird das EMPA-Strassenlärmmodell mit der empirischen Konstante A= 43 für
Asphaltbeton AB10 verwendet.

Die Daten beziehen sich ai_if das Abfragedatum. Da die Verkehrsdaten periodisch aktualisiert werden. empfehlen wir, die

Abfrage vor dem Einreichen des Gutachtens nochmals durchzuführen
Uber die Lage von geplanten Strassen und deren Lärmeinfluss auf das Planungs- oder Baugebiet macht das
Larminformationssystem (noch) keine Angaben. Für kantonale Vorhaben gibt die Fachstelle Lärmschutz weitere Auskünfte
Für die Verkehrsdaten von stark befahrenen und damit lärmrelevanten kommunalen Strassen ist die jeweilige Gemeinde
zustandig.

©  GlS-ZH. Kanton Zurich

Page 2 of2
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12. August 2004, 1310347
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18058 21617 -5.‘. -12.3 0 S4

21617  22108 —5.1 12.3 0 S4

Häkiiäääfifr 1 . iii
22108 22239 70.0 67.3 «a 1 -12.3 0

22239 22555 88.7 66.2 —5.1 -12.3 O

22555 24274 71  1 68.4 —5.1 -*.2  3 0

24274 24288 73.1 70.4 -5.1 -12.3 O  S4 2 BK

24288 24837 71.1 68.4 —5.1 -12.3 0 54 D

1’.
24841 25175 70.6 68.2 -5.4 -12.5 0 S4 0

25175 25193 72.6 70.2 —5.1 -12.5 O  S4 2  BK 67.2 57.7

25193 28533 70.6 66.2 -5.4 42.5 0  S4 9 55.7

28533 28910 .

“T .1
2891D  26985 62.3 52.9

28985 29314 ——- “-—"----“‘ ”  4‘ ----‘-°—'‘-' ~“—~°L-~ " —-—--10.8 51.5

29314  30961 64.9 55.1

309151 31220 793m3‘ An -1_ x  _£c§2‘_/2.»£1L’_:__-_______.._.-_v! 54.3 54.7
31220 31234 „‚.‚„‚  _  w, f„‚..‚4'z W 1,. _,_/_,_~ 3;, ,1 . 66.3 56.7
31234 31728 ‚(am m“ Z5 fig 7E’ Sm" // 64.3 54.7

‚mm1: 1-1 V-""‘v‘:*“>‘{:{!H§!~§L'- ..‘.___ __... I  .._.._. .-.__.____J m i. ' ,)

“K19 $I.'.h*alUJ.1I'.r‘.;‘..-'.:'-.“!.’i1 NUN" /« f / _ "  ‘  I I ‘F um ‚E1111..- ‚a . -.'
31728 32081 lg, _.v//1‘€.- af74’az4;7‘/f/~"J’))°4_3 54]

32081 34421 M’ 7fl”""{7” "’”/¢‘a"‘~ I’ *  4442/741225‘ 54.3 54.6
34421  34435 71.8 69.3 -5.5 -12.7 0  S4 2  BK 66.3 56.6

34435 34532 59.8 67.3 5.5 -12.7 0  S4 O 84.3 54.6

34532  34734 68.3 66.5 6.5 -12.7 0 63.3

1' ‘1 1
34734 35154 68.6 64.2 —5.4 -12.9

35164  35155 68.6 64.2 -5.4 -12.9

35168 35313 69.6 65 3 -5.4 -12.9

35313 35335 71.6 67.3 -5.4 -12.9

35335 35779 69.6 65.3 -5.4 -12.9

36779 35789 71 6 67.3 -5.4 -12.9 .

35789 35822 69,5 65.3 -5.4 -12.9 64.2 52.4

3582 35842 71.6 67.3 -5.4 -12.9 0 S4 2 BK 66.2  54.4

35842 36386 69.5- 65.3 -5.4 42.9 O  S4 O 64.2 52.4

Ennissiansplan  2075 (S383  und  BLS) Smrul: Dezember 2W] 5:176 129 wir! 7 7’
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Lec Ruckstuhl, Akustik  +  Bauphysik, Burstwiesenstrlö, 8606 Greifensee

Tel/Fax 01 941 49 01

Aussenlärm-Gutachten

8  Mehrfamilienhäuser im Heumoos 8906 Bonstetten

Projektverfasserz R. Fuchs AG, Volketswil

l.

2.2

3.

Empfindlichkeitsstufe

Das Grundstück Kat.2038 liegt im Bereich der ES III.

Für das Bauprojekt (Gestaltungsplan) sind die Planungswerte verbindlich: Max. 60 dB Tag/

50 dB Nacht.

Lärmg uellen

Stationsstrasse

siehe Beilagen  1, 2

-  Emissionspegel im Grundstückbereich

(Srassenabschnitt 69) Tag 73,7 dB /Nacht 58,8 dB

-  Emissionspegel südlich des Grundstückes

(Strassenabschnitt 68) Tag 74,9 dB /Nacht 60.1 dB

-  Sicherheitshalber wird für das Bauprojekt der südliche Strassenbereich mit den höheren
Lärmwerten als Grundlage verwendet (74.9 dB Tag /60.1 dB Nacht)

SBB

siehe Beilage 3

Emissionspegel Tag 66.0 dB /Nacht 56.1 dB

Kritische Empfangerpunkte

Westfassade der Häuser A, C, E, G

—  Abstand zu Strassenachse 69 m (-18.4 dB)

-  Abstand zu SBB-Achse 81 m (-19.1 dB)

-  Aspektwinkel: auf lärmreduzierende Korrekturen wird verzichtet

Belastungswerte

Strassenlärm

-Tag 74.9 -18.4 = 56.5 dB

-Nacht 60.1 -18.4  =  41.7 dB



4.2 SBB-Lärm

-Tag 66.0 -19.1 =46.9 dB
-Nacht 56.1 -19.1 =37.0 dB

5. Beurteilung

5.1 Strassenlärm

Die Planungswerte (60 /50 dB) werden um 3.5 bzw. 8.3 dB unterschritten.

5.2 SBB-Lärm

Die Planungswerte (60/50 dB) werden um 13.1 bzw. 13.0 dB unterschritten.

5.3 Gesamtbelastung

Gemäss LSV werden die Lärmwerte für Strasse und SBB nicht addiert. (Eine Addition ergäbe

mit 57.1 dB Tag bzw. 43 dB Nacht immer noch Ergebnisse unterhalb der Planungswerte.)

6 Massnahmen

Die Aussenlärmsituation ist für die projektierte Ueberbauung unkritisch. Besondere Schall-
schutzmassnahmen sind nicht erforderlich.

Greifensee, 17. August  2004 l_mRucl;g[uhl_ ~q;5fik+ B3upl-gysfi

Butstwiesens1r.16  - Greifensee
149 01  

Beilagen: Nr. 1-6



(ilS-Btmxsct’(Print) [x139 1 1,1‘:

541//4p< 1

I  . 4

Baudlrektlon

Fachstelle Larmschutz

Europaßtrasse 17 Postfach _ . _ _
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© Kanton Zunch DIESE Karte stellt elnen Zusammenzug von amtllchen Daten verschledener Stellen dar Kenne Garantte fur

Rlchtlgketl Vollslandlgkeut und Aktualitat Rechtsverbmdllche Auskunfte erteilen allevn due zuslandtgen Behcrden N

Grundlagen zur Larmermittlung im Baubewilligungsverfahren

Koordtnate 677788  /  241790

Gememde Bonstetten

Verfahren Baubewtlllgungsverfahren  »  Baubewtlllgung

Empllndllchkeltsstufe ES lII

Nutzung Wohnen
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GIS—Br0wser (Print)

lflassgebender Belastungsgrenzwert

Page 2 of2

fiZa/c

Ilmmissionsgrenzwert Tag: 65, Nacht: 55

/%umu .r-Lu/r’
ln diesem Verfahren gilt nach Art.31 LSV derimmissgßgiaaawen. Für Grenzwertbeurteilungen müssen die unten
aufgeführten Emissionspegel Lret und Lren aufden lmmissionsort umgerechnet werden.
Massgebend sind die aktuellen Verkehrsdaten. Veränderungen aufgrund öffentlich aufgelegter Strassenprojekte werden jedoch
berücksichtigt.

Die für dieses Verfahren relevanten Abschnitte von Staatsstrassen und Autobahnen in der Umgebung des Bauvorhabens sind
nachfolgend aufgeführt.

Lärmrelevante Grundlagedaten:

Nr. Strasse

68 Stationsstr.

Legende
Nr:
Nt [Fzg/h]:
Nn [Fzg/h]:
Nt2/Nn2  [%]:
vt/vn [km/h]:
Lret/Lren [dB(A)]:

S:
von/bis [km]:
i [%]:
Datum:
Ok 3

69 iStationsstr.      
     5N: §Nt2 ‘

35311 i , .

_,-31i :5 guess ‚- lja

Abschnittsnummer
Durchschnittliche Verkehrsmenge am Tag (6 bis 22 Uhr) in Fahrzeuge pro Stunde

Durchschnittliche Verkehrsmenge in der Nacht (22 bis 6 Uhr) in Fahrzeuge pro Stunde
Schwerverkehrsanteil am Tag bzw. in der Nacht in Prozent des Nt bzw. Nn
Geschwindigkeit am Tag bzw. in der Nacht in km/h
Emissionspegel auf der Strassenachse in dB(A)

Strassenbezeichnung des Tiefbauamtes
Hektometrierungskilometer des Tiefbauamtes
Strassensteigung in Prozent
Erhebungs-‚ Aktualisierungs- oder Prognosedatum
Wenn "nein", so müssen die Daten von der Fachstelle Lärmschutz angefordert werden.

Für die Berechnung der Lärmemissionen wird das EMPA~Strassenlarmmodell mit der empirischen Konstante A= 43 für
Asphaltbeton AB10 venvendet.

Die Daten beziehen sich auf das Abfragedatum. Da die Verkehrsdaten periodisch aktualisiert werden, empfehlen wir, die

Abfrage vor dem Einreichen des Gutachtens nochmals durchzuführen.
Über die Lage von geplanten Strassen und deren Lärmeinftuss auf das Planungs- oder Baugebiet macht das
Lärminformationssystem (noch) keine Angaben. Für kantonale Vorhaben gibt die Fachstelle Lärmschutz weitere Auskünfte
Für die Verkehrsdaten von stark befahrenen und damit Iärmrelevanten kommunalen Strassen ist die jeweilige Gemeinde
zuständig.

©  GIS-ZH‚ Kanton Zürich

http://www.gis.zh.ch/scripts/esrimap.dll?Name=LaermInfo&IMGWIDTHNEW=624&I...

12. August 2004, 13:03:47

12.08.04
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von m bis  m  Leq,e (t) Lcq‚e (n) K1 (t) K1(n) F1 Bogm  F2 8egr.2 L:,c(1)

[dEAJ [cam] [dr3A) [um] MBA) !dBAJ [dBA]

12190 12248 69.7 66.7 -5.2 42.7 D S4 0 64.5

12248 12720 68.5 65.6 —s.2 -12.7 o  s4 o 53,3
—  u. H313 w  v_ ___-"1! w: f, flzp, .l' E s. ;‘.‘."{.'> i. h 5,11, „w -3531!-: v-nu. .. -:—'_ „v ..;--1:,..“_‘H .l. ‘a. ‘ „w T;

. E1k72.äflflmfia1ä111.1:.11.111.111 1' M m1.} 11.11.111111hx..‘ämftüä”mfi1fiäflm1111211111111113111.E11.1115511111511112111
12720 16391 70.0 67.5 -5.2 -12.3 0 S4 0 64.8

' i  =: ‘
16391 18055 70.0 67.5 -6.2 -12.3 O S4

1 an 3  .  -  I ""‘ "v": " '‚‘!_' 1 “  w‘ '5. .f 1  b " 79."??? ' -’t‘, f  '7 ""!5"5'- ‘  --'-'«'.;—' '  ’  47'." E  "  "1

täfimfläflä 11111211121111111111111111111111111111:1J11Ls11ä11ü1äÜa1 F‘ . -  L  1111111151111. .
1805B 21617 71.1 58  4  -5.‘. -12.3

21617 22106 70.0 67.3 v5.1 -12.3

11.111111. ...’;%?.11!1!1111152 ' ‘ ' . .
22108 22239 70.0 O  -

22239  22555 68.7 0

22555 24274 71.1 0

24274 24288 73.1 O .

24288  24837 71.1 . 0 S4 68.0 55.1

" -.ir;I%.-;1E1J11115E5.53Eä_11111 " '. 1.-. r%.§ié1h"LEE;3.=:s:a?:?%isE?
24841 25175 70.6 68.2 5.4 -12.5 0 S4 65.2 55.  7

25175 25193 72.6 70.2 -5.4 -12.5 0 54 2 BK 67.2 57.7

25193  28533 70.6 65.2 15.4 -12.5 0 S4 0 65.2 55.7

28533 28910 68.1 65.9 -5.4 -12.5 0 S4 0

’ läMiääLi..21äE!ä1iä7f.‘-{1rhsi
2891D 28985 67.8 65.6 -5.5 -12.7 0 S4 O

i. 4n‚_>L‚___a4  n  _Lc ..._.Ln_‘L_  .  _n__n4_._.  A

29314 309m l
30951 31220 T9191“ - ‘ . r’ 4

r  J

31220 31234 REL N,_ £5,-,>_v-35;; ‚g "A.

3:234 31728 „,1  Damm ‚Ü Sultan -
T-'.ua-_J\_I>_Ä I  "!"L1_":'f]3[!§li‘E_f ""““ 1" I

1 . new. J1b:um.~-.-ax-alfl am» ‚l ‚r‚ ‚  J  „  x z '1-
31728 32081 1/‘; .. A//24€-;44//}’u7j%’a4’7./t:f,)54_3 54]

32051 34421 M a  7%’ ""1 '  ’  ‘’‘'/‘'’”‘‘3‘'‘ ~  o ' “w 54.3 54.6
34421 34435 71.8 69.3 —6.5 -12.7 2  BK 66.3  56.6

34435 34532 69.8 67.3 6.5 -12.7 0 84.3 54.6

34532  34734 68.8 66.5 -5.5 -12.7 0 63.3 53.8

"
34734 35154 58.6 64.2 -5.4 -12.9 C 63.2 51.3

35164 35158 68.6 64.2 -_5.4 -12.9 0 63.2 51.3

35168 35313 69.6 65.3 -s.4 -12.9 0 84.2 52.4
35313 35336 71.6 67.3 -5.4 -12.9 2  BK 66.2 54.4

35336 36779 69.6 65.3 -5.4 -12.9 O 64.2 62.4

36779 35789 71.6 67.3 -5.4 -12.9 2  BK 66.2 54.4

35789 35822 69,6 65.3 -5.4 -12.9 0 S4 0 64.2 52.4

35822 35842 71.6 67.3 -5.4 -12.9 0 54 2  BK 66.2  54.4

35842 36366 69.6 65.3 -5.4 -12.9 0 S4 0 64.2 52.4

E  m."ssion:p{an 2075  (SBB  um! BLS) Stand; Dawnber 200] «Tdrc I 29 vor: I’ 7}
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Generalunternehmer und Architekten F;

R. F U  C H  S  A G Zentralstrasse 26, CH-8604 Volketswil, Telefon O1/947'28'28‚ Fax 01/94
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41/2 Zi. BGF.111m2

WG. A 1.3

21/221. BGF 645m7
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8 MEHRFAMILIENHÄUSER IM HEUMOOS, 890__6 BONSTETTEN

KAT. NR. 2038 HAUSERTYP A

GRUNDRISS NORMALGESCH. 1:100
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